Satzung iiber die Entschiidigung von ehrenamtlichen Angehorigen
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Glaubitz
(Feuerwehrentschiadigungssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mérz 2003 (SachsGVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung des Sichsischen Eigenbetriebsgesetzes vom 26. Juni 2009
(SachsGVBI. S. 323, 325), § 63 des Séchsischen Gesetzes iiber den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz (SachsBRK.G) vom 24. Juni 2004 (SdachsGVBI. S. 245, ber. S. 647), zuletzt
gedndert durch Artikel 10 b des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates
Sachsen und zur Anderung anderer Gesetze vom 29. Januar 2008 (SichsGVBI. S. 102, 133) i. V. m. der
Verordnung des Séachsischen Staatsministeriums des Innern iiber die Feuerwehren und die
Brandverhiitungsschau im Freistaat Sachsen (Sdchsische Feuerwehrverordnung - SichsFwVO) vom
21.0ktober 2005 (SachsGVBI S. 291), zuletzt geéndert durch Verordnung vom 08. Mirz 2010
(SachsGVBI. S. 97) hat der Gemeinderat der Gemeinde Glaubitz am 05. September 2011 folgende
Satzung beschlossen.

§1

Geltungsbereich

Die Entschidigung erhalten:
- der Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Glaubitz,
- der Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Glaubitz,
- der Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Radewitz,
- der Geratewatt der Ortsfeuerwehr Glaubitz,
- der Geritewart der Ortsfeuerwehr Radewitz,
- der Jugendfeuerwehrwart der Gemeindefeuerwehr und sein Helfer,
- der Kassenverwalter,
- der Atemschutzgeritewart,
- der Leiter der Frauengruppe, die Leiter der Ausbildung und
- der Stellvertreter des Gemeindewehrleiters und Mitglied im Regionalverband.

§2
Hohe der Entschidigung

Die Hohe der Entschiadigung betrigt flir

- den Gemeindewehrleiter monatlich 100,-€
- der Ottswehrleiter der Ortsfeuerwehr monatlich 60,- €
Glaubitz
- der Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr monatlich 60,-€
Radewitz
- der Geritewart der Ortsfeuerwehr Glaubitz monatlich 50,-€
- der Geratewatt der Ortsfeuerwehr Radewitz monatlich 50,- €
- der Jugendfeuerwehrwart der
Gemeindefeuerwehr
- einschlieBlich Vertretung monatlich 50,- €
- der Kassenverwalter monatlich 15,- €
- der Atemschutzgeritewart monatlich 15,- €
- der Leiter der Frauengruppe monatlich 5,-€
- die Leiter der Ausbildung monatlich 30,- €

- der Stellvertreter des Gemeindewehrleiters
- und Mitglied im Regionalverband monatlich 40,- €



§3
Filligkeit der Entschidigung

Die Entschiadigung wird fiir jedes Kalenderjahr in zwei Raten ausgezahlt.
Die Termine der Félligkeit sind spétestens der 15.06. sowie der 15.12. des laufenden Jahres.
§4
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung iiber die Aufwandsentschiddigung der ehrenamtlichen Angehorigen der
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Glaubitz vom 17.12.2001 aufer Kraft.

Glaubitz, den 06.09.2011

Lutz Thiemig
Biirgermeister




	Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Glaubitz (Feuerwehrentschädigungssatzung)

